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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Gebührensatzung vom 12.12.2025 

zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dülmen vom 22.06.2022 
 
 
 
Auf Grund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z.Zt. 
geltenden Fassung, 
 
der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NW) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712) in der zur Zeit geltenden Fassung, 
 
des § 21 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dülmen vom 22.06.2022, 
in der zur Zeit geltenden Fassung,  
 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in der Sitzung am 
11.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gebührengegenstand 

 
Für die Inanspruchnahme der Einrichtung der städtischen Abfallentsorgung erhebt die 
Stadt Dülmen zur Deckung der Kosten Benutzungsgebühren. 
 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
Gebührenpflichtig ist der in den §§ 5, 21 und 22 der Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Stadt Dülmen benannte Personenkreis. Dieser ist verpflichtet, der Stadt 
gegenüber die zur Gebührenfestsetzung erforderlichen Angaben zu machen. Mehrere 
Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Höhe der Gebühren 

 
(1) Die Höhe der Benutzungsgebühren richtet sich nach der Art, Größe und Anzahl der 
Abfallbehälter und nach der Zahl der Leerungen. 
 
(2) Die Jahresgebühr beträgt: 
 

a) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem 
Fassungsvermögen von 60 l für die 4-wöchentliche  
Entleerung einschl. der Kosten für die 

Gestellung des Gefäßes 

 
 
 

= 

 
 
 

113,84 EUR; 
b) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem  

Fassungsvermögen von 60 l für die 14-tägliche 

Entleerung einschl. der Kosten für die  
Gestellung des Gefäßes 

 
 

 
= 

 
 

 
187,67 EUR; 

c) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem  

Fassungsvermögen von 80 l für die 4-wöchentliche 
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Entleerung einschl. der Kosten für die 
Gestellung des Gefäßes   

= 138,45 EUR; 

d) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem  

Fassungsvermögen von 80 l für die 14-tägliche 
Entleerung einschl. der Kosten für die 
Gestellung des Gefäßes 

 

 
 
= 

 

 
 

236,90 EUR; 

e) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem  
Fassungsvermögen von 120 l für die 14-tägliche 
Entleerung einschl. der Kosten für die 

Gestellung des Gefäßes 

 
 
 

= 

 
 
 

335,35 EUR; 
f) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem  

Fassungsvermögen von 240 l für die 14-tägliche 

Entleerung einschl. der Kosten für die 
Gestellung des Gefäßes 

 
 

 
= 

 
 

 
630,69 EUR; 

g) für jeden Container für Restmüll mit einem  

Fassungsvermögen von 1.100 l für die wöchentliche 
Entleerung einschl. der Kosten für die 
Gestellung des Containers 

 

 
 
= 

 

 
 

5.454,69 EUR; 

h) für jeden Container für Restmüll mit einem  
Fassungsvermögen von 1.100 l für die 14-tägliche 
Entleerung einschl. der Kosten für die 

Gestellung des Containers 

 
 
= 

 
 

2.747,35 EUR; 

i) für die Abfuhr von zusätzlichem Restmüll in 
zugelassenen Kunststoffsäcken je Stück  

Die Gebühr ist durch den Kaufpreis abgegolten. 

 
= 

 
 

 
5,50 EUR. 

 

 
 

(3) Übersteigt die Zahl der Bioabfallgefäße auf einem Grundstück die Zahl der 
Restmüllgefäße, wird in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a) bis f) für jedes 
zusätzlich aufgestellte Bioabfallgefäß eine Zusatzgebühr von 12,00 EUR jährlich 
erhoben. In den Fällen des Absatzes 2 Buchstaben g) und h) wird eine entsprechende 
Zusatzgebühr erhoben, wenn das Gefäßvolumen der Bioabfallgefäße das 
Gefäßvolumen der Restabfallgefäße um mindestens 120 l übersteigt. Die vorstehende 
Regelung gilt entsprechend für Altpapiergefäße, die Zusatzgebühr beträgt 12,00 EUR 
jährlich je Gefäß. Für jeden zusätzlichen 1,1 m³ Container für Altpapier wird eine 
Zusatzgebühr von 60,00 € erhoben. 
 
Werden auf einem Grundstück, das vom Anschluss- und Benutzungszwang an die 
Biotonne befreit ist, sämtliche Bioabfälle ordnungsgemäß der Eigenkompostierung 
zugeführt, ermäßigt sich die Gebühr nach Absatz 2 Buchstabe a) bis h) um 30,00 EUR 
jährlich. 
 
(4) Eine Gebühr in Höhe von 25,50 EUR wird für Gefäße mit 60 l bis 240 l 
Fassungsvermögen sowie 45,00 EUR für Gefäße mit 1.100 l Fassungsvermögen 
erhoben 
 
a) für den Austausch eines vorhandenen Abfallgefäßes für Restmüll, Biomüll und 

Altpapier gegen ein Gefäß anderer Größe bzw. mit einem anderen 
Leerungsrhythmus, 

 
b) für die Aufstellung eines zusätzlichen Abfallgefäßes für Restmüll, Biomüll und 

Altpapier und 
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c)  für den Abzug eines Abfallgefäßes für Restmüll, Biomüll und Altpapier, wenn 
mindestens noch ein weiteres Abfallgefäß für Restmüll auf dem Grundstück 
verbleibt. 

 
(5) Für den behältergleichen Austausch defekter Abfallgefäße wird keine Gebühr 
erhoben. 
 
(6) Abweichend von § 4 Abs. 1 dieser Satzung entsteht die Gebührenpflicht für die   
Gebühr mit der Entgegennahme des Antrages.  
 
 

§ 4 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem die 
Abfallentsorgung in Benutzung genommen wurde. Sie endet mit dem Ablauf des 
Monats, in dem die Voraussetzungen für den Fortfall der Gebühren eingetreten sind. 
 
(2) Tritt ein Wechsel in der Person des Grundstückseigentümers ein, geht die 
Gebührenpflicht mit dem Beginn des auf den Eigentumswechsel folgenden Monats 
auf den neuen Eigentümer über. Der bisherige Eigentümer hat der Stadt binnen zwei 
Wochen schriftlich von dem Eigentumswechsel Mitteilung zu machen. Zu dieser 
Mitteilung ist auch der neue Eigentümer verpflichtet. Wenn der bisherige Eigentümer 
die rechtzeitige Mitteilung des Eigentumswechsels schuldhaft versäumt hat, so haftet 
er für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung 
bei der Stadt entfallen, neben dem neuen Eigentümer. 
 
 

§ 5 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die nach dieser Satzung zu entrichtende Gebühr wird von der Stadt durch 
Gebührenbescheid, der mit dem Bescheid über andere gemeindliche Gebühren 
verbunden sein kann, festgesetzt. 
 
(2) Die Fälligkeit der Gebühren richtet sich nach den Vorschriften über die Entrichtung 
der Grundsteuer. Gibt der Gebührenbescheid andere Fälligkeitstermine an, so gelten 
diese. 
 

 
§ 6 

Inkrafttreten 
 
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Die Gebührensatzung zur 
Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dülmen vom 08.12.2023 tritt 

gleichzeitig außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

    b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

c)   der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

 

Dülmen, den 12.12.2025   

 

Stadt Dülmen 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Hövekamp 

 

 


